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Text 

Artikel 15 

Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen des Übereinkommens 

Die Tagung der Vertragsparteien trifft durch Konsensentscheidung Regelungen über eine freiwillige, 
nichtstreitig angelegte, außergerichtliche und auf Konsultationen beruhende Überprüfung der Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Übereinkommens. Diese Regelungen lassen eine angemessene Einbeziehung 
der Öffentlichkeit zu und können die Möglichkeit beinhalten, Stellungnahmen von Mitgliedern der 
Öffentlichkeit zu Angelegenheiten im Zusammenhang mit diesem Übereinkommen zu prüfen. 
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